
Versicherungen 

Infos zu Versicherungsfragen erhaltet ihr von Berit Müller, der Geschäftsführerin des

Landjugendverbandes, Tel. 04331-145830, gf-agrar@landjugend-sh.de oder in der
Infobroschüre

Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet bei Versicherungsfällen (Arbeitsunfall,

Wegeunfall, Berufskrankheit) während der ehrenamtlichen Tätigkeit nur sehr begrenzten
Schutz. Alle ehrenamtlich Tätigen müssen sich in der Regel über den Träger oder in
Eigeninitiative absichern. Eine Unfallversicherung für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
hat der Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V. nicht abgeschlossen. 

Bitte prüft deshalb unbedingt, ob und wie ihr bei Unfällen im Rahmen eurer
ehrenamtlichen Tätigkeit versichert seit. Bei Bedarf solltet ihr entweder mit eurer Gruppe
eine Unfallversicherung abschließen (die Bernhard Assekuranz bietet für Jugendgruppen
Unfallversicherungen an) oder kümmert euch um eine private Unfallversicherung. 

Haftpflichtversicherung

Grundsätzlich haftet jedeR für Schäden, die er/sie selbst verursacht. Das gilt auch fürs
Ehrenamt, z.B. in der Landjugendarbeit. Das heißt, ein ehrenamtlich engagierter Mensch

kann von einer dritten Person haftbar gemacht werden, selbst wenn er mit dieser in
keinem Vertragsverhältnis steht, sondern nur mit dem Träger.
Jeder Mensch kann sich durch eine Privathaftpflichtversicherung schützen. Sie hat die
Aufgabe, unberechtigte Forderungen Dritter abzuwehren und im Schadenfall für die

finanziellen Folgen aufzukommen, sofern die Ansprüche berechtigt sind. Nicht alle
Privathaftpflichtversicherungen haften für Schäden, die während der ehrenamtlichen
Arbeit auftreten!

Verbandshaftpflichtversicherung

Der Landjugendverband hat daher für seine Mitglieder bei der Bernhard Assekuranz eine
Verbandshaftpflichtversicherung abgeschlossen! Für Feste und Feten empfehlen wir den
Abschluss einer Veranstalter-Haftpflichtversicherung. Unterlagen dazu sind auf der

Geschäftsstelle erhältlich.


